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Zur Einführung.
Die Ausdehnung von Thüringen ist nicht überall ganz scharf zu bestimmen.

Die Staatengruppe, welche heute mit dem Namen der thüringischen Staaten
belegt wird, d. h. die Länder unter der Herrschaft der ernestinischen, schwarz—
burgischen und reußischen Fürsten — das Großherzogtum Sachfen-Weimar—-
Eisenach, die Herzogtümer Sachsen-Coburg und Gotha, Sachsen—
Meiningen, Sachsen-Altenburg, die Fürstentümer Schwarzburg—
Rudolstadt und Sondershausen sowie Reuß ältere und jüngere Line
— greift selbst schon an mehreren Stellen über die natürlichen Grenzen
Thüringens hinaus: so das Eisenacher Oberland nach der Rhön hin, Meiningen
und Coburg nach Franken zu, ja die reußischen Fürstentümer und Altenburg
werden von manchen überhaupt nicht mehr zu Thüringen, sondern bereits
zum sächsischen Bergland gerechnet. Außerden thüringischen Staaten liegen
aber auch erhebliche preußische Gebietsteile in Thüringen. Die meisten der—
selben gehören zur Provinz Sachsen: fast der ganze Regierungsbezirk Erfurt
und vom Regierungbezirk Merseburg vollständig oder teilweise die Kreise
Merseburg, Hallke, der Saalkreis, Weißenfels, Naumburg,
Eckartsberga, Querfurt, Mansfeld, Sangerhausen. Auf der Süd—
westseite des Thüringerwaldes gehört der Kreis Schmalkalden zur Provinz
Hessen-Nassau, und streng genommen müßte man auch einige nordwestliche Teile
bis zum Leinethal, welche der Provinz Hannover angehören, und die bay—
rischen Striche im Südosten des Thüringerwaldes östlich der Haßlach-Loquitz
quellen sowie einige der westlichsten Gebietsteile vom Königreich Sachsen
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